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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Dienste) 
 
Bekanntmachung der Kommunalen Ausschreibungen und der vergebenen Aufträge 
 
Alle Öffentlichen Ausschreibungen, EU-weiten Ausschreibungen sowie die vergebenen Aufträge zu diesen Ausschreibungen werden (soweit 
vergaberechtlich vorgeschrieben) auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschrei-
bungen" bekanntgemacht. Dort werden über eine Vergabeplattform die Vergabeunterlagen auch elektronisch und unentgeltlich zum Download 
zur Verfügung gestellt. 
 
Des Weiteren werden auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschreibungen" beab-
sichtigte Beschränkte Ausschreibungen gem. § 20 VOB/A sowie vergebene Aufträge bei Freihändiger Vergabe und Beschränkter Ausschrei-
bung gem. § 20 VOB/A und § 30 UVgO (soweit vergaberechtlich vorgeschrieben) bekanntgemacht. 
 
Link zu den Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen: 
https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/ 
 
Darüber hinaus erfolgt die Veröffentlichung der Bekanntmachungen auch auf den Vergabeportalen vergabe.NRW und service.bund.de sowie 
bei EU-weiten Vergabeverfahren im Amtsblatt der EU. 
 
Link zum Vergabeportal vergabe.NRW und service.bund.de: 
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do 
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514 
 
Gelsenkirchen, 17. November 2023 

I. A. Günther  
 
 
Referat 15 (Wirtschaftsförderung) 
 
Tagesordnung 
für die 18. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation, Beherbergung und Gastronomie am 21. November 2023, 16.00 Uhr, 
Sitzungszimmer 1 - Zenica, 4. OG, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Anträge gem. § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2.1 Sachstandsbericht zum Thema - Gezahlte Erschließungskosten für 
den Straßenausbau an der Wanner Straße und der fehlende end-
gültige Ausbau - Antrag der CDU-Ratsfraktion - 
 

 20-25/5659 

3 Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 
 

  

3.1 Entwurf der Haushaltssatzung 2024 
 

 20-25/5086 

3.2 Entwurf der Auflistung zum investiven Teil des Finanzplans 2024 
 

 20-25/5087 

3.3 Durchgelaufene Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushalts-
entwurf 2024 aus dem ersten Beratungszyklus 
 

 20-25/5573 

4 Vorstellung der Referatsleiterin Wirtschaftsförderung 
 

  

5 Vorstellung des Gastronomie- und Beherbergungsberaters der 
Wirtschaftsförderung 
 

  

6 Sachstand Handlungskonzept Wirtschaftsflächen 
 

 20-25/5522 

I 
Bekanntmachungen der  

Oberbürgermeisterin 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514
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6 Sachstand Handlungskonzept Wirtschaftsflächen - Antrag der CDU-
Ratsfraktion - 
 

 20-25/5658 

7 Sachstandsbericht WiN Emscher-Lippe 
 

  

8 Berichte zu aktuellen Projekten der Wirtschaftsförderung 
 

  

9 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

9.1 Mitteilungen  
 

  

9.1.1 Gestaltungsleitfaden Lebensmitteleinzelhandel des Arbeitskreises 
Regionales Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet (REHK) 
 

 20-25/5554 

9.1.2 Sachstand zum Haushaltsantrag „Innenstadtstärkung - Parkge-
bührenfreie Tage“  
 

 20-25/5639 

9.1.3 Bericht zum Stichtag 30.09.2023 (WIBG/VB1) 
 

 20-25/5605 

9.1.4 Umfrage bei den ortsansässigen Taxiunternehmern zum Thema 
Mobilitätswende 
 

 20-25/5661 

9.2 Anfragen 
 

  

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Anträge gem. § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2 Bestellung eines Erbbaurechtes für einen Schnellladepark für  
E-Autos im ARENA PARK 
 

 20-25/5650 

3 Berichte zu aktuellen Projekten der Wirtschaftsförderung 
 

  

4 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

4.1 Mitteilungen 
 

  

4.2 Anfragen 
 

  

 
Gelsenkirchen, 09. November 2023 

I. V. Nowack  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Dorota Jarzabek, 
zuletzt bekannte Anschrift: Augustastr. 22, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 30.10.2023 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 06. November 2023 

I. A. K le ina  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Darius-George Nadaban 
Zuletzt bekannte Anschrift: Ückendorfer Str. 107, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 23.10.2023 und 23.10.2023 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
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Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 06. November 2023 

I. A. W ens ing  
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Dervis, Ferdin Taifun 
zuletzt bekannte Anschrift: Arminstr. 12, 45879 Gelsenkirchen 
Aktenzeichen: 33/3.2 -790/23Vw 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 1.09, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 07. November 2023 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Armando Lili Stefan 
zuletzt bekannte Anschrift: Küppersbuschstr. 74, 45883 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 11.10.2023 und 23.10.2023 
 
Alaeddine Chhima 
zuletzt bekannte Anschrift: Skagerrakstr. 59, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 19.09.2023 und 27.09.2023 
 
Valeri Matveev 
zuletzt bekannte Anschrift: Hohenzollernstr. 27, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 02.10.2023 und 16.10.2023 
 
Ivan Maric 
zuletzt bekannte Anschrift: Kurfürstenstr. 33, 45883 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 13.10.2023 
 
Aylin Alkiz 
zuletzt bekannte Anschrift: Fischerstr. 109, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 30.10.2023 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 08. November 2023 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Chill & Enjoy GmbH, 
zuletzt bekannte Anschrift: Cranger Str. 385, 45891 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 09.10.2023 
 
Irinel Gheorghe, 
zuletzt bekannte Anschrift: Küppersbuschstr. 74, 45883 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 23.10.2023 und vom 27.10.2023 
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Bianca Rădulescu, 
zuletzt bekannte Anschrift: Küppersbuschstr. 74, 45883 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 18.10.2023 
 
Ivan Ivanov, 
zuletzt bekannte Anschrift: Mechtenbergstr. 52, 45884 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 06.10.2023 und vom 17.10.2023 
 
Ionuţ Munteanu, 
zuletzt bekannte Anschrift: Bergmannstr. 54, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 12.10.2023 und vom 20.10.2023  
 
Zoru Stăncoi, 
zuletzt bekannte Anschrift: Pothmannstr. 4, 45883 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 23.10.2023 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 08. November 2023 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Dorota Jarzabek 
zuletzt bekannte Anschrift: Augustastr. 22, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 30.10.2023 und 08.11.2023 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 09. November 2023 

I. A. W ens ing  
 
Referat 40 (Bildung) 
 
Tagesordnung 
für die 19. Sitzung des Ausschusses für Sportentwicklung am 22. November 2023, 17.00 Uhr, Ratssaal, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, 
Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2.1 Antrag der CDU-Fraktion: Anschaffung einer sog. „Sportbox“ - 
Aktueller Stand 
 

 20-25/5633 

3 Ergebnisse der Organisationsanalyse 
 

  

3.1 Neuorganisation im Vorstandsbereich 4 - Kultur, Bildung, Jugend, 
Sport und Integration - Einrichtung einer Stabsstelle Sportange-
legenheiten 
 

 20-25/5623 

3.2 Vereinbarung über die Zusammenarbeit für den Sport in Gelsen-
kirchen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport 
(Stadtsportbund Gelsenkirchen) e. V.  
 

  

4 Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 
 

  

4.1 Entwurf der Haushaltssatzung 2024 
 

 20-25/5086 

4.2 Entwurf der Auflistung zum investiven Teil des Finanzplans 2024 
 

 20-25/5087 

4.3 Durchgelaufene Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushalts-
entwurf 2024 aus dem ersten Beratungszyklus 
 

 20-25/5574 
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5 Berichte Gelsensport 
 

  

6 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

6.1 Bericht zum Stichtag 30.09.2023 (Ausschuss für Sportent-
wicklung/VB 4)  
 

 20-25/5567 

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

- entfällt - 

  Drucksache Nr. 
 

 
Gelsenkirchen, 09. November 2023 

I. V. Hese lhaus  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Tagesordnung 
für die 15. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familien am 21. November 2023, 16.00 Uhr, Ratssaal, Hans-Sachs-Haus, 
Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2.1 Sachstandsbericht zum Pilotprojekt Menstruationsartikelspender 
- Antrag der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 

 20-25/5674 

3 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 Sozialge-
setz - Achtes Buch - (SGB VIII) 
hier: Elisabeth Käsemann-FamilienNetzwerk e. V. (Darler Heide 14, 
45891 Gelsenkirchen)  
 

 20-25/5640 

4 Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 
 

  

4.1 Entwurf der Haushaltssatzung 2024 
 

 20-25/5086 

4.2 Entwurf der Auflistung zum investiven Teil des Finanzplans 2024 
 

 20-25/5087 

4.3 Durchgelaufene Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushalts-
entwurf 2024 aus dem ersten Beratungszyklus 
 

 20-25/5590 

5 Ausgestaltung der Angebotsstruktur in Kindertageseinrichtungen 
zum Kindergartenjahr 2024/2025 
 

 20-25/5603 

6 Erweiterung der Kindertageseinrichtung Uechtingstraße 89 b durch 
das Sozialwerk St. Georg e. V. / die „Internat Bad Fredeburg 
gGmbH“ um eine zusätzliche Gruppe 
 

 20-25/5455 

7 Betrieb einer viergruppigen Kindertageseinrichtung Haunerfeld- 
straße 2 in Trägerschaft der Kindergartengemeinschaft des 
Evangelischen Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid 
 

 20-25/5456 

8 Betrieb einer zweigruppigen Tageseinrichtung für Kinder Kurt-Schu-
macher-Straße 146 in Trägerschaft der Kindergartengemeinschaft 
des Evangelischen Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid 
 

 20-25/5457 

9 Betrieb einer viergruppigen Kindertageseinrichtung im Waldquartier 
Buerscher Waldbogen in der Trägerschaft des DRK - Deutsches 
Rotes Kreuz 
 

 20-25/5458 

10 Pilotprojekt zur konzeptionellen Veränderung der Schulbegleitung an 
der Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung an der 
Bergmannsglückstraße  
 

 20-25/5637 

11 Sozialdienst Schule - Rahmenkonzept 2023 
 

 20-25/5663 

12 Mitteilungen und Anfragen  
 

  

12.1 Sitzungstermine 2024 - Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien  
 

 20-25/5609 

12.2 Bericht zum Stichtag 30.09.2023 (Ausschuss für Kinder, Jugend und 
Familien/VB 4)  
 

 20-25/5562 
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B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

- entfällt - 

  Drucksache Nr. 
 

 
Gelsenkirchen, 09. November 2023 

I. V. Hese lhaus  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname:    Odigie, Experience 
zuletzt bekannte Anschrift:  Deportstr. 18, 63457 Hanau 
Schreiben vom:   15.09.2023 
Aktenzeichen:   51.1.UV.30.2418 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45881 Gelsenkirchen, Zimmer 103, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/169 9465). 
 
Das Schreiben wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 31. Oktober 2023 

I. A. Busat ta  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname:    Altenschmidt, Jason 
zuletzt bekannte Anschrift:  unbekannt 
Schreiben vom:   25.10.2023 
Aktenzeichen:   51.1.UV.13.2087 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45881 Gelsenkirchen, Zimmer 102, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/169-9738). 
 
Das Schreiben wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 31. Oktober 2023 

I. A. Busat ta  
 
 
Referat 69 (Verkehr) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Akhunzada, Nasrullah 
zuletzt bekannte Anschrift: Kurmainzer Straße 51, 65929 Frankfurt am Main 
Bescheid vom 20.10.2023 
Aktenzeichen: 69_2KI02-005 009 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 69 - Verkehr, Goldbergstraße 12, 45894 Gelsenkirchen, Zimmer 331, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 07. November 2023 

I. A. Re in icke  
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Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt GmbH 
 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 
 
Die Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt GmbH hat am 06.10.2023 den Jahresabschluss 2022 
festgestellt und beschlossen: 
 
„Der Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wird festgestellt.“ 
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 453.301,59 Euro. Der Jahresfehlbetrag wird der Kapitalrücklage 
entnommen. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen zu den üblichen Bürozeiten im Rathaus der Stadt Gelsenkirchen, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, 
45879 Gelsenkirchen, Zimmer 527, zur Einsichtnahme aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 06.10.2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt GmbH 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem- 
ber 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Entwick-
lungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Unternehmens. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie be-
deutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Dortmund, den 06. Oktober 2023 
 

Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner 
GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 
(Börne r)                    (B lack )  

Wirtschaftsprüferin             Wirtschaftsprüfer 
 
 
Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH 
 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 
 
Die Gesellschafterversammlung der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH hat am 11.08.2023 den Jahresabschluss 2022 festgestellt 
und beschlossen: 
 
„Der Jahresabschluss der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2022 wird festgestellt. Die Gewinn- und Ver-
lustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 681,74 Euro. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.“ 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen bis zur Festsetzung des folgenden Jahresabschlusses zu den üblichen Bürozeiten im Rathaus 
der Stadt Gelsenkirchen, Ebertstraße 11, 45879 Gelsenkirchen, zur Einsichtnahme aus. 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat am 
14.04.2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mit beschränkter Haftung, Gelsenkirchen 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mit beschränkter Haftung, Gelsenkirchen, - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mit beschränkter Haftung, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2022 geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) haben wir in Ein-
klang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-
lichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten 
Erklärung zur Unternehmensführung. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Erklärung zur 
Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote). 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dement-
sprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen 
 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben oder zu unseren bei der Prüfung 
erlangten Kenntnissen aufweisen oder 
 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rech-
nungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss 
die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt. 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von 
der Lage der Gesellschaft. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Anga-
ben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie be-
deutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Düsseldorf, den 14. April 2023 
 
Deloitte GmbH  
 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 

(Rolf Künemann)               (Maximilian Powi l l ) 
Wirtschaftsprüfer                 Wirtschaftsprüfer 

 
Gelsenkirchen, 08. November 2023  
 
Die Geschäftsführung 

 
He idenre ich               Dr. Hubber t  
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GELSENDIENSTE 
 
Tagesordnung  
für die 14. Sitzung des Betriebsausschusses GELSENDIENSTE am 22. November 2023, 17.00 Uhr, Konferenzraum im Betriebsgebäude 
GELSENDIENSTE, Wickingstraße 25a, Gelsenkirchen  
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

3 Satzungen 
 

  

3.1 40. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über 
die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen vom 16.11.1993 
 

 20-25/5657 

3.2 26. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffent-
licher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen und über die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebühren-
satzung - SRGS) vom 17.12.1999 
 

 20-25/5667 

3.3 24. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung zur Fried-
hofssatzung der Stadt Gelsenkirchen vom 18.05.1994 
 

 20-25/5669 

3.4 16. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Gelsenkirchen 
über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen 
vom 24.06.1996 
 

 20-25/5668 

4 Wirtschaftsplan 2024 GELSENDIENSTE 
 

 20-25/5556 

5 III. Quartalsbericht 2023 
 

 20-25/5680 

6 Ausschreibungen und Vergaben  
 

  

6.1 Beschaffung von 16 Fahrzeugen für die Kreislauf- und Entsorgungs-
wirtschaft und Herstellung von Ladeinfrastruktur 
 

 20-25/5479 

6.2 Beschaffung von Müllgroßbehältern, Müllgroßcontainern und 
Presscontainern 
 

 20-25/5653 

6.3 Beschaffung eines Mengenkontingents für die Entsorgung von 
Restmüll 
 

 20-25/5472 

6.4 Verwertung von Straßenkehricht 
 

 20-25/5485 

6.5 Verwertung von Altreifen 
 

 20-25/5476 

6.6 Verwertung von Boden mit Steinen bzw. Boden mit Grasnarbe 
 

 20-25/5473 

6.7 Arbeitnehmerüberlassung im haushaltsnahen Holsystem 
 

 20-25/5481 

6.8 Beschaffung von 17 Fahrzeugen für die Stadtbildpflege - Straßen-
reinigung und Winterdienst 
 

 20-25/5604 

6.9 Ausschreibung von Dienstleistungen für Baumfällungen und baum-
pflegerische Maßnahmen im Stadtgebiet  
 

 20-25/5632 

7 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

7.1 Mitteilungen 
 

  

7.1.1 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Bier  
- Wasserleitungen in den Kleingartenanlagen - 
 

 20-25/5649 

7.1.2 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Bier  
- Abholung von Altpapier lose, außerhalb der Bahnhofstraße - 
 

 20-25/5537 

7.1.3 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Dobratz  
- Neu gepflanzte Bäume - 
 

 20-25/5634 
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7.1.4 Anfrage der sachkundigen Bürgerin Frau Platz  
- Barrierefreie Friedhöfe - 
 

 20-25/5399 

7.1.5 Anfrage der Wählerinitiative NRW - WIN „Kostenpflichtige Ent-
sorgung von Sperrmüll für Vereine“ 
 

 20-25/5533 

7.2 Anfragen 
 

  

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

1.1 Mitteilungen 
 

  

1.2 Anfragen 
 

  

 
Gelsenkirchen, 09. November 2023 

I. V. Nowack  
 
 
 
 
 
 
 
 
25jähriges Dienstjubiläum: 
7. Dezember 2023: Stella Petruzza-Przybyl, Beschäftigte (Referat Bildung), 
 
Ruhestand: 
1. Oktober 2023: Klaus-Ulrich Rolf, Beschäftigter (Referat Hochbau und Liegenschaften), 
1. November 2023: Birgit Zywitza, Beamtin (GELSENDIENSTE) 
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